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Raubbau am Vertrauen

Von lachenden Schuldnern
und weinenden Gl3ubigern

VON DR. HANS GESSNER

y

An der Strafle, die von Zug aus auf den Zuger-
berg fiithrt, gewahrt man einen alleinstehen-
den, dicken, runden Turm, mit einem Dach
wie ein Zuckerhut. Mancher Spazierganger
verwundert sich wahrscheinlich iiber dieses
merkwiirdige Gebdude und iiberlegt sich,
welchem geheimnisvollen Zweck es wohl
diente. Das war ein Schuldturm. Solche
Schuldtiirme bestanden friiher iiberall in der
Schweiz, ja in allen Lindern Europas. Als
so schlimme Untat wurde damals die Ent-

10

KESSLER

tduschung des Vertrauens des Kreditgebers
angesehen, dafl man den Schuldner kurzer-
hand in Haft setzte und ihn darin belief,
bis die Schuld, sei es durch ihn, sei es
durch seine Freunde oder Verwandten, ge-
tilgt war.

Als ich als junger Student im Kolleg
von diesen Methoden der mittelalterlichen
Zwangsvollstreckung horte, entsetzte ich
mich dariiber, und es schien mir ein selbst-
verstdndlicher und hochst begriifenswerter
Fortschritt, daf dann die Franzosische Re-
volutiondie Schuld-Knechtschaft abschaffte.

Nachdem ich die Praxis des moder-
nen Staates in Schuld-, Betreibungs- und



Konkurssachen aus iiber zwanzigjahriger
beruflicher Erfahrung als Gerichtsschreiber
bei einem erstinstanzlichen Gericht kenne,
habe ich meine Hefte ziemlich revidieren
miissen. Natiirlich méchte ich unter keinen
Umstédnden die alte Schuld-Knechtschaft
wieder herbeiwiinschen; aber ich habe doch
den bestimmten Eindruck, daf wir mit dem
schonen Bestreben, das Verfahren humaner
zu gestalten und den Schuldner vor Harten
zu schiitzen, zu weit gegangen sind. Um
dem Schuldner zu helfen, wurde der Gldu-
biger geopfert.

Es wurde mit den Jahren ein solcher
Schutzwall von Rechtswohltaten zugunsten
des Schuldners in unser Recht eingebaut,
dafl es heute fiir den Glaubiger oft recht
schwer ist, zu seinem unbestrittenen Recht
zu kommen.

Ich méchte das an einem Beispiel zei-
gen, das zwar konstruiert, aber immerhin
theoretisch und leider auch praktisch mog-
lich ist:

Der Weg ist lang ...

Ein Bildhauer, der sich — wie das bei
Kiinstlern so geht — mit Miihe und Not
iiber Wasser hielt, hatte plotzlich Gliick.
Er erhielt hintereinander zwei grofle Auf-
trage. Er und seine Frau besaflen nun iiber
10000 Franken in bar. Dann kamen so-
genannte Freunde. Der eine von ihnen,
von dem er am meisten hielt, hatte ein
imposantes Auftreten und galt als forscher
Geschiftsmann. Eines Tages kam er mit
finsterer Miene und bat den Kiinstler unter
Tridnen, wie er sich zunidchst ausdriickte,
um eine Formalitdt. Dann riickte er heraus
und erzdhlte, daf er sich in einer momen-
tanen Schwulitdt befinde, die ihm das Ge-
nick brechen konnte. Er bat den Bildhauer,
ihm sofort ein Darlehen von 5600 Franken
zu geben. Das geschah. Die wackere Gattin
des Bildhauers sorgte dafiir, nachdem sie
sich bei Bekannten erkundigt hatte, daf
eine unterschriftliche klare Schuldanerken-
nung ausgefertigt wurde.

Von diesem Tag an ging es dem Freund
wieder sehr gut. Der Bildhauer selbst

konnte von sich nicht dasselbe behaupten.
Er machte deshalb seinem Freunde gegen-
iiber zuerst einige Anspielungen, und als er
darauf nicht einging, ersuchte er ihn dezi-
diert um Riickzahlung. Der Freund er-
klarte, selbstverstindlich werde er zahlen,
es wire aber fiir ihn eine Katastrophe,
wenn er gerade jetzt dazu gezwungen wiirde.
Der Bildhauer, leichtgldaubig, wie Kiinstler
in Geldangelegenheiten meistens sind, lief§
sich hinhalten, obschon sich seine eigene
Lage zusehends verschlechterte. Er war lei-
der an Krebs erkrankt und siechte dahin,
indessen seine Frau ein Kind bekam. Die
Ersparnisse schmolzen dahin wie Schnee
an der Sonne.

Auf dem Sterbebett tristete er seine
Frau damit, dafl der Freund nun selbst-
verstandlich die ldngst fdllige Schuld zu-
riickerstatten werde. Es wurde sogar voraus-
sehend davon gesprochen, fiir den unwahr-
scheinlichen Fall, daf es Schwierigkeiten
gebe, sei ja der Schuldschein da. Dann
gebe es bekanntlich eine Schuldbetreibung.
Es konne nichts geschehen.

Die Witwe, die nun in eine sehr pein-
liche Situation geriet, schrieb zunichst ei-
nige Briefe an den Schuldner; denn ihr
ganzes Erbe bestand aus diesem Guthaben.
Die Briefe wurden nicht beantwortet. Nun
wandte sie sich ans Betreibungsamt. Sie
lieB dem Herrn einen Zahlungsbefehl zu-
stellen.

Unterdessen wurde das Atelier, worin
der verstorbene Gatte gearbeitet hatte,
gekiindigt. Am Tage nachher bekam die
Witwe den Zahlungsbefehl mit einer Nach-
nahmegebiihr von Fr. 1.30 vom Amte
zuriick. In einem Memorandum stand, daf
der Schuldner nicht mehr an dem ange-
gebenen Orte wohne. Es sei Sache des Gldu-
bigers, die richtige Adresse ausfindig zu
machen. Die Antwort entsprach durchaus
den Vorschriften: der Staat sucht den
Schuldner nicht. Das ist Sache des Glau-
bigers. Oft eine sehr schwierige Sache. Der
Glaubiger, der ohnehin schlimm daran ist,
mufl zuerst Erhebungen, wenn moglich
durch ein Detektivbiiro, anstellen lassen.
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Neue Hindernisse

Die sehr sensible Kiinstlersfrau war inzwi-
schen gezwungen, auf einer Schreibstube
eine kleine Stelle anzunehmen. Als die neue
Adresse des Schuldners endlich in ihren
Hianden war, stellte sie erneut das Betrei-
bungsbegehren. Wiederum konnte der Zah-
lungsbefehl nicht in der vom Gesetze vor-
geschriebenen Form zugestellt werden, weil
in der Wohnung des Schuldners niemand
war, dem der Zahlungsbefehl hitte zu-
gestellt werden konnen. Einen Zahlungs-
befehl darf man ndmlich nicht einfach in
den Briefkasten werfen. Er darf nur dem
Schuldner selbst oder einer zu seiner Haus-
haltung gehdrenden Person abgegeben
werden.

Zum zweitenmal mufite die Witwe die
Dienste des Detektivbiiros beanspruchen.

Bei Meier ist die Wanduhr stehen geblieben.
Seine Taschenuhr ist beim Uhrmacher, das Tele-
phon besitzt er nicht und auch keinen Radio. Nun
hat er aber eine dringende Verabredung zu ganz
bestimmter Zeit. Er hat aber keine Ahnung, wie-
viel Uhr es ist.

Nach kurzer Uberlegung geht er zu seinem
Freunde, der eine richtiggehende Uhr besitzt, plau-
dert noch ein wenig mit ihm, geht dann nach
Hause und stellt seine Wanduhr richtig.

Frage: Wie war das miglich ?

Liosung Seite 94.
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Man fand heraus, dafl der Schuldner wegen
Auslandsgeschiften fiir acht Tage ins Aus-
land verreist sei. Dann kam eine Ansichts-
karte von Duisburg. Darauf wurde der
armen Witwe in iiberschwenglichen Tonen
mitgeteilt, der Schuldner konne erst in
vierzehn Tagen wieder zuriickkehren. Er
bitte vielmal um Entschuldigung; es werde
bestimmt alles in Ordnung kommen.

Richtig, der Verreiste kehrte genau
auf den angegebenen Zeitpunkt in seine
gar nicht drmliche Wohnung zuriick. Der
Mann hatte inzwischen eine alte Freundin,
eine geschiedene Frau, mit einem unehe-
lichen, bereits erwachsenen Sohn geheiratet.
Er nahm ein Stelle als Leiter irgendwo in
der Kinobranche an und erzdhlte jeder-
mann, dall er ein neues Leben beginnen
werde. Unserer Witwe schrieb er, er werde
sich nun bestimmt heraufarbeiten und gebe
das Geschiftemachen fiir immer auf. Er
kénne bestimmt bald die ganze Summe auf
einmal zuriickzahlen. Es wurden ein Radio
und ein neues Kanapee gekauft und ein
Auto angeschafft.

Leider zeigte sich bald, dafl das mit
dem Zuriickzahlen leere Versprechungen
waren. Auf alle Fille schien der Anfang
noch in weiter Ferne zu liegen. Wollte man
dem Herrn einen Besuch machen, so war
er immer mit dem Aute geschiftlich weg.

Das Schlimmste aber war, dafl die
Witwe horen mufte, dal der Mann be-
gonnen habe, auf grofem Fufie zu leben.
Er sei zwar tiichtig im Geschift und be-
liebt, aber er bringe oft schwere Riusche
nach Hause und seine Frauenbekannt-
schaften liefen sich trotz seiner Verehe-
lichung sehen.

Die Kiinstlerswitwe verlangte erneut
die Zustellung des Zahlungsbefehls. Dies-
mal hatte sie Erfolg. Der Zahlungsbefehl
wurde dem Herrn vom Betreibungsbeamten
personlich in seiner Wohnung wihrend des
Rasierens iibergeben. Der Schuldner er-
klarte, dall er selbstverstindlich die Schuld
restlos anerkenne. Er war auflerordentlich
liebenswiirdig mit dem korrekten Beamten.
Die beiden gerieten miteinander ins Plau-
dern. Man sprach dariiber, wie die Fohn-



lage stets driickender werde. Diese Gelegen-
heit beniitzte der Schuldner, um davon zu
sprechen, wie oft er morgens an Herz-
attaken leide. Der Beamte befleifligte sich
eines hochst taktvollen Benehmens. Er emp-
fahl, morgens vor dem Friihstiick immer
den Saft einer Grapefruit zu trinken. Auch
ein neues Apothekermittel riet er an, das
fabelhaft wirken soll.

Als die Reaktion auf die vielverspre-
chende Zustellung des Zahlungsbefehls
nach zehn Tagen merkwiirdigerweise gleich
Null war, begab sich die schmal gewordene
und abgehdrmte Witwe wieder zum Betrei-
bungsbeamten und zeigte sich tapfer. Nun
verlangte sie erstmals ziemlich energisch:
« Wozu braucht dieser Mann eigentlich im
Auto herumzufahren und in allen Wirt-
schaften einzukehren? Wenn er nicht zah-
len will, dann soll man doch heute noch
das Auto beschlagnahmen. »

Nun kldrte man sie auf, dies Begehren
komme verfritht. Nach gesetzlicher Vor-
schrift konne man das Pfandungbegehren
erst zwanzig Tage nach der Zustellung des
Zahlungsbefehls stellen.

Wieder zu Hause angelangt, verspiirte
die Witwe plotzlich heftigen Schmerz im
rechten Arm, ausgerechnet in jenem Arm,
den sie zum Anfertigen von Abschriften
unter allen Umstdnden benétigte. Sie fiirch-
tete, es sei eine Nervenentziindung, genau
wie jene, die ihre Kollegin auf der Schreib-
stube hatte. Dort hatte der Arzt, als sie
noch einen reichen Freund hatte, Rontgen-
bestrahlungen vorgeschlagen und teure
Kuren am Meer. Doch alles hatte nichts
geniitzt.

Die tapfere Witwe entschlof8 sich,
unter keinen Umstinden jetzt in dieser
schwierigen Lage zum Arzt zu gehen. Sie
arbeitete trotz bestindigen Schmerzen wei-
ter. In diesem Zustand kommt einem eine
Frist von zwanzig Tagen wie ein Jahr vor.

Nach zwanzig Tagen — es war der
erste April — stellte sie mutig das Pfin-
dungsbegehren. Sie fragte den Beamten,
wann sie hoffen diirfe, daff die Pfindung
vollzogen werde. Da lernte sie wieder etwas.

Am 2. April war ja schon Palmsonntag.
An Ostern, Pfingsten und Weihnachten

aber steht das Recht nicht nur jeweilen
ein paar Tage, sondern immer gleich vier-
zehn Tage lang still. Sie wurde also auf die
Zeit nach dem Ablauf des gesetzlichen
Rechtsstillstandes, auf den 19. April, ver-
trostet. Fiir sie gab es allerdings keine
Osterferien; denn mit den Schreibarbeiten
durfte nicht ausgesetzt werden. Nachts
schlief sie nun eben auf dem linken Arm,
weil sie rechts nicht mehr liegen konnte.

Schlimm aber wurde es, als sie mit
dem schmerzenden Arm das Atelier riu-
men mufite.

Mitleid am falschen Ort

Wozu aber ist der Mensch nicht imstande,
solange noch die Ampel Hoffnung gliiht!
Am 20. April kam wieder ein Brief vom
Betreibungsamt, wiederum gegen Erhebung
einer Nachnahmegebiihr von Fr. 1.30. Ge-
spannt erbrach sie das Schreiben. Der amt-
liche Text hiefl etwa so: «Hiermit wird dem
betriebenen Schuldner, nachdem derselbe
ein drztliches Zeugnis dariiber vorgewiesen
hat, daf er an einer schweren Gemiits-
depression, verbunden mit Schlaflosigkeit
und Suicidgefahr, leidet und dringend der
Erholung bedorf, auf sein Gesuch hin im
Sinne von Art. 61 SchKG wegen schwerer
Krankheit ein aufierordentlicher Rechts-
stillstand von drei Wochen gewihrt. Gegen
diese Verfiigung kann binnen zehn Tagen
von der schriftlichen Mitteilung an bei der
Aufsichtsbehorde  Beschwerde  erhoben
werden. »

Der Nervenschmerz im Arm nahm nun
so zu, daf die Witwe weinend aufs Bett
sank. In diesem Augenblicke hielt sie die-
sen Arzt, der dieses Zeugnis ausgestellt
hatte, fiir einen ausgemachten Schuft. Vol-
lig zu Unrecht. Der durchaus seriose Arzt
hatte Herrn X. sogar sehr pflichtgetreu
untersucht und seine Behauptung, er sei
herzleidend, restlos zuriickgewiesen mit der
Bemerkung: « Dummes Zeug, das Herz ist
ganz in Ordnung. Das ist alles nur nervos!»
Aber daff der Mann blaf aussah, vollkom-
men heruntergekommen war und zitterte,
das konnte er wohl feststellen. Es gebe
auch keinen Zweifel, daf der Patient, wie
er angab, nachts nicht schlafen konnte,
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selbst wenn er nur einen Kaffee Hag ge-
trunken hatte. Auch das mit den Selbst-
mordgedanken, die gedufllert wurden, ent-
sprach der Wahrheit. Was dieser Patient
dem Arzt allerdings verschwieg, das war,
daBl er betrieben war, wie auch, dafl er
den Kunden zuliebe auf gewissen Geschifts-
reisen einen Lebenswandel fiihrte, der nicht
gerade als gesund anzusprechen war. Der
Arzt handelte in guten Treuen, als er das
Zeugnis ausstellte. Er wulite freilich nicht,
wozu es bendtigt wurde.

Und der Betreibungsbeamte: «Glauben
Sie, daf dem ein Vorwurf gemacht werden
kann? Keineswegs! Nach dem Gesetz gibt
es neben den gesetzlichen Rechtsstillstdn-
den auch noch die Maoglichkeit des soge-
nannten auflerordentlichen Rechtsstillstan-
des. Es liegt im Ermessen des Betreibungs-
beamten, ob er diesen gewihren will. »

Nun mochte aber niemand den Tod
eines Menschen verschulden. Konnte der
Betreibungsbeamte es wirklich wagen, auf
die Gefahr eines immerhin im Bereiche der
Maoglichkeit liegenden Selbstmordes hin das
Gesuch des Schuldners abzuweisen und zu
behaupten, er sei ein Simulant? Das ge-
traute er sich nun doch nicht, obschon er
das Gefiihl hatte, es stimme etwas nicht.

Er fragte in der Verlegenheit noch
telephonisch einen Beamten seiner Auf-
sichtsbehorde, des Bezirksgerichtes, an, was
er tun solle. Dieser wollte das Risiko auch
nicht tragen und empfahl ihm, den nach-
gesuchten aulerordentlichen Rechtsstill-
stand vorsorglicherweise einmal zu bewil-
ligen und es darauf ankommen zu lassen,
ob der Fall mittels Beschwerde ans Bezirks-
gericht iiberhaupt weitergezogen wiirde. So
wurde der Rechtsstillstand bewilligt.

Die Witwe bat einen Rechtsagenten,
an das Gericht eine Beschwerde zu richten.
Dieser Rechtsberater, der in solchen Tricks
bewandert war, nahm kein Blatt vor den
Mund. Er sagte, was sehr richtig ist und
woran mancher besser Geschulte gar nicht
denkt: « Gute Frau, Ihre Beschwerde hat
keinen Sinn. Selbst wenn sie gutgeheiflen
wird, dauert es viel linger als drei Wochen,
bis Sie das Urteil erhalten. Die Gerichte

leiden an Uberlastung, und rascher als in
drei Wochen kann so etwas iiberhaupt un-
moglich erledigt werden. Auch hier laufen
Fristen. Unterdessen hat aber der Schuld-
ner den Rechtsstillstand in vollen Ziigen
genossen; bis dann hat er schon lange wie-
der Kaffee Hag notig. — Ganz abgesehen
davon, dafll er noch bis ans Bundesgericht
gelangen kann. »

Die Frau verzichtete also auf eine
Beschwerde. Unterdessen entwickelte sich
aber ihre Nervenentziindung so furchtbar,
daf sie jetzt doch wider Willen einen Arzt
konsultieren mufite. Diesem berichtete sie
auch von ihrer schweren Not und dem
Elend, in das sie geraten war.

«... Das ist interessant», sagte der
Arzt, « man sieht daraus deutlich, dafl die
neuere Literatur mit Recht behauptet, die
Periathritis  humeroscapularis, diese Ver-
kalkung der Sehne des Achselgelenkes
hange auch mit der psychischen Situation
zusammen, in der sich der Patient befindet.

Ich kénnte Thnen langwierige Kuren,
z. B. mit Ultraschallbehandlung, verord-
nen — aber dazu fehlen Thnen ja die Mit-
tel, und Thre ganze Krankheit hingt ja
gerade damit zusammen, daf Sie infolge
Threr Mittellosigkeit deprimiert sind. Heute
dammert es langsam Gott sei Dank auf,
dal Seele und Korper nicht zu trennen
sind. Ich kann Thnen deshalb nichts an-
deres raten, als einfach im Glauben an das
Recht und an das Gute weiterzuarbeiten
und sich nicht abschrecken zu lassen. Posi-
tive Gedanken und Mut — das ist die ein-
zig richtige Medizin. » Die Frau verlief§ das
Wartezimmer getrost und fest entschlossen,
sich nicht unterkriegen zu lassen.

Dornen statt Rosen

Inzwischen ist der 11. Mai herangekom-
men, Wir haben uns alle wieder beruhigt
und bestreben uns nun, die Dinge mog-
lichst niichtern und objektiv zu betrachten.
Also der Krankheitsurlaub fiir den Schuld-
ner ist abgelaufen. Der Herr ist inzwischen
angeblich Abstinent geworden und hat
ebenfalls verschiedene, fiir seine Gesund-
heit hochst wertvolle Einsichten gewonnen.
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Anstatt in den Wirtschaften herumzu-
sitzen, spielt er jetzt morgens frith Tennis.
Sein Herz und sein Aussehen verbessern
sich auffallend. Sein Arzt ist sehr befriedigt.
Und nun ist also endlich der grofe Tag
da, wo der Pfaindungsbeamte das Haus des
Schuldners betreten darf; so wenigstens
wiirde es die Witwe ausdriicken.

Jetzt werden Sie mich fragen: « Hof-
fentlich ist nun die Geschichte zu Ende und
hoffentlich wird der Schuldner jetzt end-
lich beim Kragen gepackt! » Gemach, ge-
mach, Sie schulden nun mir Geduld. Und
jetzt wird es erst interessant. Also mit dem
« Beim-Kragen-Nehmen » ist es nichts!

Wenn der Gldubiger endlich beim
Schuldner angelangt ist, dann treten nam-
lich neue Hindernisse fiir die Zwangsvoll-
streckung auf. Es ist eine grofe Anzahl von
Unpfandbarkeitshestimmungen da. Das Ge-
setz zdhlt in einer langen Reihe alle Sachen
auf, die iiberhaupt nicht gepfiandet werden
diirfen. Das sind die sogenannten Kompe-
tenzstiicke! Dazu gehoren auch die dem
Schuldner noétigen Kleider. Er behilt also
nicht nur den Kragen, sondern den Rock
und den Mantel dazu! Unpfiandbar sind
auch, was selbstverstidndlich ist, die dem
Schuldner und seiner Familie zum notwen-
digen personlichen Gebrauche dienenden
Effekten und die notwendigsten Haus-
gerite und die dem Schuldner und seiner
Familie zur Ausiibung ihres Berufes not-
wendigen Werkzeuge, Gerdtschaften, In-
strumente, Biicher und viel anderes mehr.
Es ist nun charakteristisch, dafl das Bun-
desgericht den Begriff der Kompetenz-
stiicke stindig erweiterte.

Bis im Jahre 1911 hatte das Bundes-
gericht als Kompetenzstiicke erkldrt: die
Niahmaschine einer Hausfrau, den Glitte-
ofen einer Biiglerin nebst dem dazu geho-
renden Eisen, die Fleischwiege und den
Stock des Metzgermeisters, die Bierflaschen
und Flaschenkisten eines Flaschenbierhind-
lers, den Photographenapparat des Repor-
ters, das Piano eines Musiklehrers, die
Schreibmaschine eines Journalisten und
eines Anwaltes. ..

16

Bis 1920 kamen hinzu: das Fahrrad
eines Arbeiters und ein Elektromotor fiir
einen Kleinbetrieb.

Bis 1926: Warenvorrite fiir eine be-
stimmte Zeit und ein Dampfkessel . ..

Und ferner meldet der Kommentar aus
jenen Jahren, als ob man darauf gewartet
hdtte: «Endlich hat das Bundesgericht
den Satz aufgestellt, da der einen selb-
stindigen Beruf betreibende Schuldner An-
spruch auf Uberlassung derjenigen Werk-
zeuge habe, die er zur Fortsetzung dieses
Berufes in dieser selbstdndigen Stellung
benétigte, und daf er nicht gezwungen
werden kann, als unselbstindig Erwerbender
seine Existenz fortzusetzen. » Dabei wurde
nicht daran gedacht, daf der Glaubiger, der
bei der Zwangsvollstreckung zu kurz
kommt, ebenfalls Gefahr lauft, eventuell
eine selbstindige Stellung aufzugeben und
zum unselbstindig Erwerbenden herabzu-
sinken!

Und dann wurde bis 1934 der Kreis
der Kompetenzstiicke weiter ausgedehnt,
und als solche wurden bezeichnet: ein
Motorrad, das Automobil eines Landarztes,
die Schreibmaschine eines Handelsvertre-
ters und Ingenieurs, die Schnellpresse eines
Buchdruckers, die Handharmonika eines
Korbmachers, womit er gegen Entgelt ge-
legentlich bei Tédnzen aufspielte. Schliefi-
lich auch ein Fahrrad, obwohl es nur im
Nebenerwerb benotigt wurde.

Bis 1939 riicken nach: das Automo-
bil eines Taxichauffeurs und das Klavier
eines Steinschleifers, der als Klavierspieler
bei Tanzanldssen seinen Nebenerwerb
bezog . .. In Ziirich wurde sogar auch noch
das Klavier eines Schuldners als unpfand-
bar erkldrt, das seine Tochter zur gewerbs-
mifigen Erteilung von Klavierstunden be-
niitzte, und zwar, man hore deutlich, «ohne
Riicksicht darauf, ob die Einnahmen dar-
aus fiir die Familie notwendig seien...»
Und in Ziirich wurde einige Jahre spidter
bereits ernsthaft erwogen, ob nicht auch
der Anteilschein des Schuldners an einer
Wohnbaugenossenschaft, wo er sein Geld
hineingesteckt hatte, als Kompetenzstiick zu
erkliren sei, weil ihm bei der Pfandung

Der Liebesbrief

Photo : Hans Baumgartner



allfdllig gekiindigt werden konnte. Auch
dort wurde nicht bedacht, daf auch dem
Glaubiger gekiindigt wird, weil er den
Mietzins nicht bezahlen kann, wenn seine
Guthaben nicht eingehen. Da kann ihn
sogar kein Mietamt schiitzen. Er ist vollig
vogelfrei wie im Mittelalter der Schuldner
und kann bei der Heilsarmee iibernachten.
Wer durch Anstdndigkeit und Vertrauen
herunterkommt, dem schenkt niemand ein
Klavier, um zum Tanze aufzuspielen. ..

Es bedarf nun kaum mehr vieler
Worte, um dem geneigten Leser klarzu-
machen, dafl in unserm Falle beim Pfin-
dungsvollzug nichts, gar nichts gepfindet
werden konnte. Gewif war die Wohnung
vornehm eingerichtet. Sie enthielt einige
prachtvolle Mabelstiicke. Doch die gehor-
ten der Frau, die er geheiratet hatte, und
da er in Giitertrennung lebte, schieden diese
sofort aus der Beschlagnahme wieder aus.
Die Quittungen lagen alle vor, die bewie-
sen, dall diese Mobel seinerzeit von der
Ehegattin in Duisburg angeschafft wor-
den waren. Und das andere, was da war,
das wenige, was dem Manne gehdorte, und
die Biicher fiir den Sohn, der studierte, das
waren alles Kompetenzstiicke. Auch das
vom Manne angeschaffte Automobil konnte
nicht gepfiandet werden, weil es als fiir die
Ausiibung des Berufes des Schuldners un-
umgianglich notwendiges Berufswerkzeug
angesehen wurde. Er hatte die Stelle nur
bekommen, nachdem er sich verpflichtet
hatte, gewisse Geschiftsfilialen regelmifig
mit seinem eigenen Automobil aufzusuchen.
Er mufite auch vertragsgemiaf immer wie-
der diffizile Filmprojektoren in diesem
Wagen zu Vorfithrungszwecken mit sich
fiihren.

Gepfindet werden konnte also nichts.
Doch halt, nun bin ich im Eifer, wie so oft,
iibers Ziel hinausgeschossen. Seien wir
genau! Gepfindet werden konnten vier
Gegenstinde: das Tennisracket, die Tennis-
hose und zwei Tennishemden. Als nach
einem Monat nach Zustellung der Pfin-
dungsurkunde, die Ende Mai erfolgte, also
Ende Juni, das Verwertungsbegehren ge-
stellt werden konnte, und die arme Witwe
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die Versteigerung dieser Sachen verlangte,
machte der Schuldner eine Beschwerde ans
Bezirksgericht und focht den Schitzungs-
wert der genannten Sachen zu allem Uber-
flusse auch noch als zu niedrig angesetzt
an. Der Beschwerde mufite dann vom Ge-
richte zunichst die aufschiebende Wirkung
erteilt werden, da erst ein Sachverstindiger
bestellt werden muflite. Das heilt, die Be-
treibung stand gliicklich wieder einmal still.
Der Entscheid, dafl die Beschwerde ab-
gewiesen worden sei und die Vollstreckung
ihren Fortgang nehmen konne, ging bei der
Witwe Ende September ein. Das Gutachten
der Experten hatte auf sich warten lassen.
Das Beschwerdefiihren kostet, beildufig be-
merkt, in unserer Demokratie keinen Rap-
pen. Es ist vollig gratis. Als die Witwe nun
aber in diesem fiir den Schuldner so bil-
ligen Urteile des Gerichtes auch noch lesen
mufite, daf dieser den Entscheid ans Ober-
gericht weiterziehen konne, wurde es ihr
schwarz vor den Augen.

Anfang November fand die Verstei-
gerung der Tennissachen statt. Der Erlos
reichte gerade, um die bisher fiir unsere
Witwe aufgelaufenen Betreibungskosten zu
decken und die Rechnung des Rechtsagen-
ten zu begleichen.

Und nun wurde die Sache mit dem
Arm der armen Frau derart, daf sie keine
Schreibarbeiten mehr iibernehmen konnte.
Mit dem ersten Herbstnebel verschlim-
merte sich die Entziindung bedenklich, und
ihre letzten Hoffnungen brachen zusam-
men. Sie arbeitete dann bei beginnender
Theatersaison aushilfsweise als Garderobe-
frau. Aber wenn man ein Kind zu Hause
hat, kann eine Mutter nicht immer nachts
weg sein. Auch wurde die Krankheit im
Durchzug an den Tiiren des Theaters noch
schlimmer. Die Frau geriet in eine schwere
Notlage, konnte den Mietzins nicht mehr
begleichen und wufite nicht mehr, wo ein
und aus. Ich will es Thnen ersparen, Thnen
dies Elend auszumalen; sie konnten sonst
wieder sentimental werden und zu neuen
Ungerechtigkeiten im Urteil neigen. Sie
konnten sogar, wer weill, plotzlich selber
ins mittelalterliche Extrem verfallen!
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Das Existenzminimum

Nun fragen Sie mich, ziemlich ungeduldig
und gar nicht sentimental: « Ja, aber wes-
halb wurde denn der Lohn dieses Mannes
nicht gepfandet? In solchen Fillen pfindet
man doch den Lohn. Wissen Sie das nicht,
Sie elender, viel schwatzender Jurist! » Den
Lohn konnte man eben auch nicht pfanden,
verehrter Leser! Also mit den Lohnpfin-

dungen ist das so: Das Gesetz erkldrt, dafl
Lohnguthaben nur insoweit gepfandet wer-
den konnten, als sie nicht dem Schuldner
und seiner Familie unumginglich notwen-
dig seien. Das heifit: Das Existenzminimum
des Schuldners mufl gewahrt bleiben! Aber
hier ist nun die Praxis, beeinflufit von den
Modestromungen der Zeit, am allerbedenk-
lichsten {ibers Ziel geschossen.
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Ein altes ZweitklaB-
coupé der Appenzeller
Bahn. Diese Wagen
standen bis zur Elektri-
fikation im Jahre 1932
ﬁ‘ 8 in Betrieb.

; (Zeichnung
o -t von Heiner Bauer)
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Frither ging man von dem Grundsatze
aus, daf sich der betriebene Schuldner ein-
zuschranken habe und daf es weniger seine
Sache sei, den Behorden vorzurechnen, was
er alles brauche, als vielmehr herauszufin-
den, wie er mit dem, was man ihm lasse,
leben konne. Man machte es deshalb dhn-
lich, wie es bei uns die Armenbehérden im
Unterstiitzungsfalle machen. Man setzte
ohne viel Federlesens einen pauschalen Be-
trag fest, von dem man das Gefiihl hatte,
dal man damit im Notfall durchkommen
konne, zum Beispiel Fr. 200.— oder
Fr. 250.— fiir einen alleinstehenden Mann.
(Die Armenbehorden zahlen in Ziirich fiir
einen solchen nach ihrem Tarif Fr. 180.—
bis Fr. 200.—.) Der Entscheid, ob die Be-
trdge im einzelnen Fall hoher oder niedriger
anzusetzen seien, wurde zunichst vollig frei
den untern Behorden iiberlassen, und die
obern Instanzen iiberpriiften lediglich, wenn
die Parteien den Entscheid weiterzogen, die
Urteile der untern Instanzen. Hier ist nun
seit 1942 eine grundlegende Anderung ein-
getreten: Jetzt erhalten die untern In-
stanzen vom Kantonsgericht auch noch in
Form von sogenannten Kreisschreiben Di-
rektiven, wie sie in kiinftigen Rechtsféllen
den Schuldner zu behandeln haben. Dabei
werden den untern Behorden lange Tabel-
len hochst eigenartigen nationalokonomi-
schen Charakters in die Hinde gedriickt.
Danach mufl das Existenzminimum berech-
net werden. Wenigstens hat sich niemand
getraut, davon abzuweichen, nachdem diese
Tabellen veroffentlicht worden sind. So-
bald die Tabellenwirtschaft dkonomischer
und sozialer Theoretiker vor die Vernunft
gesetzt wird, sieht man vor lauter Baumen
den Wald nicht mehr. Mit der Einfiihrung
dieser Kreisschreiben ist der Gedanke, daf
der Schuldner ein Opfer zu bringen habe,
auf einmal wie ein Kerzenlicht erloschen!
Man gelangt fiir jedes gesunde Empfinden
zu viel zu hohen Existenzminima! Also
diese Praxis der Kreisschreiben haben wir
heute, und ich glaube, nicht nur in Ziirich.
Welcher Mafistab in diesen Kreisschreiben
angewandt wird, kann Thnen erst klar wer-
den, wenn Sie z. B. einmal die vom Stati-
stischen Amte der Stadt Ziirich heraus-

gegebenen Jahresbldtter iiber die Haushal-
tungsrechnungen der durchschnittlichen
Arbeiterfamilie der Stadt Ziirich beziehen.

Nehmen wir aber zuerst als Beispiel
das Spruchbuch des Bezirksgerichtes Zii-
rich vom Jahre 1949, des groften erst-
instanzlichen Gerichtes des Kontinentes,
zur Hand! Die monatlichen Betrige, die
hier gestiitzt auf diese Praxis bei der Uber-
priifung von Existenzminima fiir betriebene
Schuldner mit einer Familie mit durch-
schnittlich einem Kinde herausdividiert
wurden, lauten: Fr. 512, Fr. 719, Fr. 834,
Fr. 687, Fr. 593, Fr. 350, Fr. 472, im
Durchschnitt also monatlich Fr. 595, also
fast exakt Fr. 600! Und nun nehmen Sie
die Jahresblitter des Statistischen Amtes
der Stadt Ziirich. Dort sehen Sie, dafl das
dem entspricht, was in der Arbeiterfamilie
der Stadt Ziirich der Mann durchschnitt-
lich verdient! Ist nun aber bewiesen, daf
man mit weniger Verdienst nicht leben
konnte? Doch sicher nicht.

Aber das ist nicht alles! Diese papie-
rene Stromung der Judikatur, wo man die
Tabelle anbetet, fithrt noch zu ganz andern
Resultaten!

Kiirzlich horte ich von einem typischen
Falle. Der Gldubiger beklagte sich, dafl
das Betreibungsamt keine Lohnpfindung
vollzogen habe, obwohl doch der Schuldner
im Monat netto Fr. 1100 verdiene. Der
Schuldner war als Leiter eines Etablisse-
ments angestellt und hatte nicht einmal
mehr minderjihrige Kinder. Das Betrei-
bungsamt erklirte: «Eine Lohnpfindung
ist unméglich, wir haben es ausgerechnet.
Der Angestellte, der die Berechnung machte,
kam auf ein monatliches Existenzminimum
von — nun horen Sie recht — von Fran-
ken 1250.—. Die Berechnung sah folgender-
mafen aus:

a) Nahrungs- und Lebenskosten fiir

das Ehepaar . .. Fr. 297.—
b) Wohnungszins in Zunch " . > 287—
¢) Fir Heizung . . . . . . . . » 60—
d) Gasund Elektrisch . . . . . . » 30—
e) AHV . . S
f) Reprasentatlonskosten i 3 » 30—
g) Fiir die Schwxegermutter - dle

iibrigens eigenes Vermdgen hatte . » 70—
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k) Fiir den 23jihrigen Sohn, der na-

tiirlich studieren mufite ;
i) Unterstiitzung der Mutter in Basel »
k) Bahnbillett . . . . . . . . . »

und so weiter.

Ich will aufhdren, es konnte Ihnen
sonst schlecht werden.

Man kann dem Betreibungsamt
ernstlich nicht einmal einen Vorwurf ma-
chen. Hochstens kann man ihm vorwer-
fen, dafl es zu gewissenhaft im Rechnen
nach Tabellen war!

Und nun kehren wir zum letztenmal
zu unserm Fall zuriick. Unsere Witwe ist
endgiiltig armengendssig geworden. Nun
driickt ihr das Wohlfahrtsamt jeden Monat
180 Franken in die Hand und erkldrt:
«Nehmen Sie das — es geniigt! Mehr wird
nicht bezahlt! Es sind die normalen An-
sitze, mit denen man in der Not auskom-
men kann! »

Auf dem Riickweg aber sieht sie ihren
Schuldner in seinem Auto ldchelnd vorbei-
flitzen. Er kann ruhig ldcheln, weill er
doch, dafl von seinem Fixum von anni-
hernd tausend Franken kein Rappen ge-
pfandet werden kann.

So geht es zu bei der Schuldbetreibung.
Es wiirde zu weit fithren, zu zeigen, daf
noch viel drgere Milbrauche bei Geschafts-
leuten und Firmen vorkommen, die im
Handelsregister eingetragen sind und die
mit dubiosen Nachlafivertrigen ihre Ver-
bindlichkeiten abschiitteln.

» 150.—
50.—
42—

Bittere Wahrheit

Was ist nun das Ergebnis der jetzi-
gen Praxis? Ich gebe gerne zu, dafl in
unserm Lande im allgemeinen Treu und
Glaube immer noch hochgehalten wird und
der iiberwiegende Teil von Leuten, die
etwas schuldig sind, es ernst mit ihren Ver-
pflichtungen nimmt, lieber sich einschriankt,
lieber jeden Abend Kafi mit Mocken
iit, als jemanden zu Schaden kommen zu
lassen. Aber die leider auch nicht seltenen
liederlichen und erfindungsreichen Schuld-
ner, die haben es doch etwas allzu schon.
Und das féllt nicht wenig ins Gewicht,
gibt es doch z. B. in der Stadt Ziirich
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allein an einem Stichtage rund 100 000 Be-
treibungen! Zweifellos sind die Leidtragen-
den die Angehorigen des Mittelstandes,
weniger die eigentlichen Kreditinstitute.
Diese wissen sich eher zu sichern und geben
Kredite nur gegen Sicherheit. Aber die
kleinen Gewerbetreibenden, die Handwer-
ker, Arzte und Kiinstler, die werden nur
zu oft bedauernswerte Opfer. Und mit
ihnen hat niemand Mitleid. Thr Geschick
kommt nicht im Bestseller und nicht im
Kino vor. Sie sind gezwungen, Kredite zu
gewihren und entsprechende Verluste zu
erleiden.

Vor allem aber wird zweifellos durch
diesen {iibertriebenen Schuldnerschutz das
Privateigentum als solches unterhohlt. Das
Privateigentum stand lange nicht mehr hoch
im Kurs; aber gerade in den letzten Jah-
ren haben wir gesehen, wohin ein Staat
kommt, der das Privateigentum zugrunde
richtet.

Wie es nétig ist, daff der Dieb gefafit
und bestraft wird, so mufl es auch Gerichte
geben, die den Schuldner verurteilen, wenn
er seine Verbindlichkeiten abstreitet oder
nicht bezahlen will. Doch die Gerichtsurteile
bleiben ein Fetzen Papier, wenn dahinter
nicht die Moglichkeit steht, sie zu wvoll-
strecken. Wenn die Rechtssicherheit ge-
wihrleistet sein soll, so mufl es auch eine
Schuldbetreibung geben. Sie gehdrt zum
Fundament des Staates, genau so wie die
Strafjustiz.

Sicher hat man es gut gemeint, als
man die Schuldbetreibung immer humaner
gestaltete. Aber man ist nach meiner Uber-
zeugung allzusehr ins andere Extrem ver-
fallen. Es gibt eben keine Schuldbetreibung
ohne gewisse Hirten. Man kann den Biren
nicht waschen, ohne das Fell nafl zu
machen.

Ich wei}, diese Ausfiihrungen sind alles
andere als populdr, und wenn man diese
Gedankengdnge duflert, kommt man leicht
in den Ruf, ein unsozialer Reaktionidr zu
sein.

Ich binaber {iberzeugt, daf ein Zurtick-
drehen des Rades letztlich im Interesse
aller Schweizer Biirger liegt, denen das all-
gemeine Wohl am Herzen liegt.



	Raubbau am Vertrauen : von lachenden Schuldnern und weinenden Gläubigern

